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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Innere Sicherheit

Im Nachgang einer Recherche der SDA fiel das Schlaglicht der öffentlichen Debatte im
Februar 2016 plötzlich auf die schon seit Monaten geplante Verschärfung des EU-
Waffenrechts. Als Reaktion auf die Terroranschläge von Paris im vergangenen Jahr solle
mit der Einschränkung des Waffenbesitzes und -handels nun verhindert werden, «dass
Waffen in die Hände von Terroristen fallen», wie EU-Kommissionspräsident Jean-
Claude Juncker von der NZZ zitiert wurde. Sofern die Richtlinie tatsächlich zustande
kommt, muss die Schweiz als Schengen-Vertragsstaat diese übernehmen, um ihre
Mitgliedschaft im Schengener und damit verbunden auch im Dubliner Abkommen nicht
zu gefährden. Dies erläuterte der Bundesrat in seiner Antwort auf eine entsprechende
Interpellation Ruiz (sp, VD; Ip. 15.4199). Die Schweiz sei jedoch in der zuständigen
Expertengruppe des Ministerrates vertreten, wenn auch ohne formales Stimmrecht und
nur mit beratender Funktion, was eine gewisse Einflussnahme ermögliche. Von der
Kommission vorgesehen sind unter anderem strengere Registrierungspflichten, ein
Verbot des Onlinehandels von Waffen und Munition, strengere Regeln für unbrauchbar
gemachte Waffen, ein Bedürfnisnachweis – sei es als Jäger, Sportschütze oder Sammler
– und eine medizinische Untersuchung als Vorbedingungen für den
Waffenerwerbsschein sowie ein Verbot von zivilen halbautomatischen Feuerwaffen, die
wie vollautomatische Kriegswaffen aussehen. Diese werden von der EU nicht nur wegen
des relativ leicht möglichen Umbaus zu vollautomatischen Waffen, sondern auch
aufgrund ihrer hohen Munitionskapazität als sehr gefährlich angesehen. Waffen
ebendieser Kategorie kommen im ausserdienstlichen Schiesswesen in der Schweiz
jedoch zu breitem Einsatz. Die verschärften Regeln liessen es in der Folge auch nicht
mehr zu, dass Armeeangehörige Ordonnanzwaffen nach dem Ende der Dienstpflicht mit
nach Hause nehmen.
So liess denn auch die Kritik aus dem Umfeld der Waffenlobby nicht lange auf sich
warten. Dora Andres, Präsidentin des Schweizerischen Schiesssportverbandes (SSV),
erklärte in den Medien, der SSV lehne die Vorschläge der Europäischen Kommission
vollumfänglich ab. Die Schweiz brauche kein schärferes Waffenrecht und nötigenfalls
werde man dagegen politisch aktiv werden. Mit rund 133'000 Mitgliedern wäre der SSV
problemlos referendumsfähig. Schützenhilfe erhielt Andres auch von bürgerlichen
Politikerinnen und Politikern, darunter CVP-Präsident Christophe Darbellay (VS),
welcher die vorgesehenen Regeln gegenüber dem Sonntags-Blick als «nicht
kompatibel» mit dem schweizerischen Schützenwesen und der Milizarmee
bezeichnete. FDP-Nationalrätin Corina Eichenberger (AG) erachtete gegenüber der
Aargauer Zeitung eine Verschärfung des Waffenrechts als schlicht nicht in der Lage,
mehr Sicherheit zu garantieren; es sei ein «Irrglaube», dass mit strengeren Regeln der
kriminelle Waffenmissbrauch verhindert werden könne. Die Milizarmee und die
Armeewaffen zu Hause seien sogar Teil der «schweizerischen DNA», liess sie im
Sonntags-Blick verlauten.

Im März 2016 gab Bundesrätin Simonetta Sommaruga nach einem Treffen der EU-
Innenminister erste Entwarnung: «Die EU wird der Schweiz das Sturmgewehr nicht
verbieten», wurde sie in der Presse zitiert. Neben der Schweiz hätten sich auch andere
EU-Länder, darunter v.a. baltische und nordische Staaten mit Schützen- und
Jägertradition, gegen zu zentralistische Verschärfungen gewehrt. In der Folge
verabschiedete der Rat der Innenminister Mitte Juni einen entschärften Entwurf mit
einer eigens auf die Schweiz zugeschnittenen Ausnahmebestimmung. Diese
«Schutzklausel für das Schweizer Sturmgewehr» (Tages-Anzeiger) ermöglicht es
Schweizer Armeeangehörigen weiterhin, die Waffe nach Ende der Dienstpflicht zu
behalten. Bedingungen dafür sind allerdings die Mitgliedschaft in einem
Schützenverein, der Nachweis von jährlichen Schiessübungen sowie die regelmässige
medizinische und psychologische Beurteilung des Waffenbesitzers.
Ebendiese Bedingungen waren es denn auch, welche die Freude über den Schweizer
Verhandlungserfolg zumindest auf Seiten der Waffenlobby erheblich trübten. So
schrieb die Basler Zeitung weiterhin von der «Entwaffnung Hunderttausender
Schweizer Bürgerinnen und Bürger»; alle seien auf die Entwarnung Sommarugas
hereingefallen, denn durch die von der breiten Öffentlichkeit kaum wahrgenommenen
Bedingungen würden «unbescholtene Schweizerinnen und Schweizer, die eine Waffe
besitzen», kriminalisiert und «der Grundsatz, wonach der Staat seinen Bürgern so lange
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vertraut, bis ihnen eine Straftat bewiesen werden kann, [...] ausgehebelt». Stattdessen
müssten ehemalige Soldaten nun beweisen, «dass sie keine Gewalttäter sein wollen».
Nicht zuletzt sah sie darin über Umwege die Umsetzung der 2011 abgelehnten Initiative
gegen Waffengewalt. Auch bürgerliche Parlamentarierinnen und Parlamentarier übten
abermals Kritik an der Richtlinie und nun insbesondere an den Bedingungen im
«Schweizer Paragraphen». Von einer «schlimme[n] Einmischung in die Schweizer
Gesetzgebung» (Walter Müller, fdp, SG) und der Gefährdung der Souveränität der
Schweiz (Adrian Amstutz, svp, BE) war die Rede. Die Urteile über die Richtlinie im
Allgemeinen wie auch über die medizinisch-psychologischen Tests im Besonderen
reichten von «inakzeptabel und lächerlich» (Yannick Buttet, cvp, VS) bis zu «absurd»
(Dora Andres, SSV). Der neue CVP-Präsident Gerhard Pfister (ZG) forderte von
Bundesrätin Sommaruga gar eine Erklärung und allfällige Nachverhandlungen in Brüssel.
Der SVP-Nationalrat und Präsident des Berner Schützenverbandes Werner Salzmann
reichte indes Ende September eine Motion mit dem Titel «Wir lassen uns nicht durch
die EU entwaffnen!» ein. Dem Vorstoss zufolge sollte die Schweiz gemeinsam mit jenen
EU-Staaten, die dem neuen Waffenrecht ebenfalls kritisch gegenüberstehen, die
«unannehmbaren Änderungen» bekämpfen.

Im Dezember 2016 einigten sich Vertreter der EU-Mitgliedstaaten, der Europäischen
Kommission und des Europäischen Parlaments auf eine Fassung der Waffenrichtlinie,
über die als nächstes das Europäische Parlament befinden wird. Unterdessen war es
der europäischen Waffenlobby gelungen, die Vorlage weiter abzuschwächen. So sieht
der Antrag zuhanden des Europäischen Parlaments kein Verbot halbautomatischer
Waffen mehr vor, sondern lediglich Einschränkungen betreffend den Verkauf und die
maximale Patronenzahl. Den Mitgliedstaaten ist es nun ausserdem freigestellt, ob für
den Waffenerwerb medizinisch-psychologische Tests erforderlich sind oder nicht. Bei
der Überführung in nationales Recht bietet die Richtlinie daher einen gewissen
Spielraum. Was jedoch geblieben ist, sind die Mitgliedschaft in einem Schützenverein
und die regelmässige Teilnahme an Schiessanlässen als Voraussetzungen, damit
Schweizer Armeeangehörige das Sturmgewehr behalten dürfen. Diese Punkte waren im
ausgehenden 2016 denn auch die meistkritisierten, denn mit Vereinspflicht und
Schiesszwang wolle die EU die Freiheit und Selbstbestimmung der Schweizer
beschränken, zeigte sich Werner Salzmann gegenüber der Luzerner Zeitung besorgt. Mit
mehr Dramatik bezeichnete Jean-Luc Addor (VS), SVP-Nationalrat und Vizepräsident
von ProTell, die Schusswaffe als «das Symbol des freien Mannes» und die Reform daher
als unverhältnismässig. ProTell kündigte bereits das Referendum an; man toleriere keine
Verschärfung des Schweizer Waffenrechts. Auch ein Ausschluss aus Schengen/Dublin
würde gemäss diversen Zeitungsberichten von der Waffenlobby damit bewusst in Kauf
genommen. 1

Sozialpolitik

Sozialversicherungen

Invalidenversicherung (IV)

Anfang September 2019 berichtete der Sonntagsblick darüber, dass verschiedene Ärzte
für medizinische Gutachten für die IV über mehrere Jahre Millionenbeträge erhalten
hätten. Angeführt wurden Beispiele von einer Ärztin und einem Arzt, denen die IV-
Stellen in sechs Jahren CHF 1.86 Mio. respektive CHF 1.82 Mio. für Gutachten
ausbezahlt hätten. Ein Gutachter habe in sieben Jahren gar CHF 3.1 Mio. erhalten, war
in einem späteren Zeitungsbericht zu lesen. 
Problematisch seien diese hohen Zahlungen, weil die Gutachterinnen und Gutachter
deshalb nicht mehr unabhängig seien: Die Gefahr bestehe, dass sie im Sinne der IV-
Stellen entschieden und deshalb seltener Rentenleistungen als gerechtfertigt
einschätzten als andere Ärztinnen und Ärzte. Wer möglichst selten Arbeitsunfähigkeiten
feststelle, würde von den IV-Stellen auch zukünftig vermehrt für Gutachten eingeladen,
war die Vermutung der Medien. Diese Befürchtung untermauerte der Blick durch
Zahlen von kantonalen IV-Stellen, die aufgrund des Öffentlichkeitsprinzips hatten
zugänglich gemacht werden müssen: Im Kanton Basel-Landschaft zeige sich zum
Beispiel, dass im ersten Halbjahr 2018 zwei Ärzte für ein Viertel der psychiatrischen
Gutachten verantwortlich gewesen seien. Diese zwei Ärzte hätten in 26 Prozent der
Fälle eine Arbeitsunfähigkeit ab 40 Prozent festgestellt, alle anderen Gutachter seien
zusammen auf einen Anteil von 57 Prozent gekommen. In der Folge musste auch das
BSV die Liste der zwischen 2012 und 2018 eingesetzten Gutachterinnen und Gutachter
veröffentlichen, wobei sich ebenfalls eine einseitige Verteilung zeigte: 10 Prozent der
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Gutachtenden erhielten in dieser Zeit 73 Prozent des Auftragsvolumens. 
Aufgrund der grossen Bedeutung, die den Gutachterinnen und Gutachtern im Rahmen
der IV-Verfahren zukomme, sei deren fehlende Unabhängigkeit besonders stossend,
argumentierten der Blick und in der Folge auch weitere Medien. So werde
hauptsächlich aufgrund der Gutachten entschieden, ob jemand IV erhalte. «Die
Gutachter erfüllen beinahe richterliche Funktionen», erklärte etwa Rainer Deecke,
Präsident der Selbsthilfeorganisation für Schmerzkranke, touché.ch. Das BSV
bezweifelte hingegen die fehlende Unabhängigkeit der Gutachterinnen und Gutachter
und betonte, dass «mit einem prozentualen Anteil bestimmter Arbeitsunfähigkeitsgrade
[...] sachlich fundiert keine qualitative Beurteilung einer Gutachtertätigkeit
vorgenommen werden [könne]». Stattdessen verwies BSV-Sprecher Harald Sohns
darauf, dass die Gutachten bis vors Bundesgericht Beweiskraft haben müssten und
somit nicht willkürlich erstellt werden könnten. 
Dass diese Beweiskraft jedoch nicht immer gegeben ist, zeigte die weitere
Berichterstattung zu diesem Thema in den Medien. Diese berichteten in den nächsten
Wochen von zahlreichen Personen, denen die IV-Rente unter anderem aufgrund von
Rechtsgutachten aberkannt oder nicht zugesprochen wurde, die ihre Forderungen
jedoch später vor Bundesgericht zumindest teilweise durchsetzen konnten. Gleichzeitig
wurden weitere Probleme bezüglich der IV-Gutachten publik: Betroffene berichteten
davon, dass ihre Aussagen in Gutachten verdreht worden seien oder dass sich die
Gutachterinnen und Gutachter für ein Gespräch teilweise weniger als 30 Minuten Zeit
genommen hätten. Ein Arzt erläuterte, dass er immer wieder praktisch identische
Gutachten – sogennante «Copy/Paste-Gutachten» – zu Gesicht bekomme. Teilweise
seien auch Ärztinnen und Ärzte aus Deutschland, welche die Situation in der Schweiz
nicht kennen würden, hier kaum Rechenschaft ablegen müssten und nur Hochdeutsch
verstünden, für Gutachten in die Schweiz geholt worden. Zudem gebe es
Ungereimtheiten bei den Mehrdisziplinen-Gutachten, bei denen mindestens drei
verschiedene medizinische Fachrichtungen einbezogen werden und die im Unterschied
zu Ein- oder Zweidisziplinen-Gutachten zufällig vergeben würden. So arbeiteten
beispielsweise verschiedene Ärzte des marktführenden Unternehmens bei
verschiedenen Gutachterfirmen, womit die Zufallsvergabe teilweise umgangen worden
sei.
Mitte Dezember 2019 berichteten die Medien schliesslich auch darüber, dass das BSV
allen kantonalen IV-Stellen ein jährliches «Sparziel» definiere, gemäss dem sie die Zahl
von Neurenten, die Gesamtrentenzahl sowie die Kosten pro Versicherten «halten» oder
«senken» sollten. Entsprechend «prüfe [die IV] nicht mehr überall offen, auf welche
Leistungen ein Versicherter Anspruch habe, sondern wie das Quotenziel erreicht
werden [könne]», kritisierte Alex Fischer von der Behindertenselbsthilfe Procap. Das
BSV verwies jedoch darauf, dass dies keine Sparvorgaben, sondern Leistungsziele seien
und somit einen Teil des Aufsichts- und Steuerungsprozesses der IV darstellten. Alle
Versicherten erhielten die ihnen gesetzlich zustehenden Leistungen, betonte das BSV.
Die NZZ erklärte, dass diese Praxis auf die fünfte IV-Revision 2008 zurückzuführen sei.
Seither müsse das BSV prüfen, ob die Integration in den Arbeitsmarkt funktioniere,
wozu es ebendiese Kennzahlen verwende. Diese stellten somit nur einen
«Wasserpegelmesser» dar und seien für die IV-Stellen nicht verbindlich, ihre
Nichteinhaltung habe auch keine Folgen. Dennoch würden sie den Mitarbeitenden in
einigen Kantonen kommuniziert, ergänzten die Medien. 

Im Rahmen dieser Berichterstattung formulierten Behindertenverbände und
Sozialversicherungsanwälte zahlreiche Forderungen, wie die Politik dieser Problematik
begegnen solle. So brauche es schweizweite transparente Daten zu den IV-Gutachten
mit Einbezug der Anteile an erklärten Arbeitsunfähigkeiten, eine Aufzeichnung der
Gespräche und eine übergeordnete Qualitätskontrolle bei den Gutachten. Zudem
sollten die IV-Stellen zukünftig nicht mehr entscheiden dürfen, wer die Gutachten
erstelle; diese sollten nach Zufallsprinzip zugeteilt werden, wie es bei komplexen
Gutachten mit drei oder mehr Ärzten aufgrund eines Bundesgerichtsurteils 2011 heute
schon der Fall sei. Von diesen Massnahmen zeigten sich die Versicherungsmediziner
nicht überzeugt. Bereits heute gebe es Instrumente, um gute und schlechte Gutachten
zu unterscheiden. Tonbandaufnahmen würden hingegen zu neuen, langwierigen
Rechtsauseinandersetzungen führen, bestmögliche Rahmenbedingungen für das
Gespräch verhindern und zu einer verhörähnlichen Situation führen.  
In der folgenden Wintersession 2019 überschlugen sich die Parlamentarierinnen und
Parlamentarier förmlich mit Vorstössen zu diesem Thema. So reichten sie Anfragen
oder Interpellationen zur üblichen Qualität der Gutachten ein (Frage Müller-Altermatt,
cvp, SO; 19.5700) und stellten konkrete Fragen zu zwei im Zentrum der
Berichterstattung stehenden Gutachtern (Ip. Roduit, cvp, VS; 19.4498 und Ip. Bertschy,
glp, BE; 19.4481) und einem Unternehmen (Ip. Prelicz-Huber, gp, ZH; 19.4623) oder zu
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Ärzten, die an mehreren Gutachterstellen arbeiteten (Ip. Studer, evp, AG; 19.4592).
Überdies wollten sie wissen, ob es gängige Praxis sei, dass IV-Stellen nur bei Attesten
einer Arbeitsunfähigkeit, nicht aber bei Arbeitsfähigkeit Nachfragen stellten (Frage
Roduit; 19.5647), ob die Quotenziele des BSV mit dem Rechtsanspruch auf IV in Konflikt
stünden (Ip. Graf, gp, BL; 19.4636), ob zukünftig alle IV-Gutachten zufällig vergeben
werden könnten (Ip. Lohr, cvp, TG; 19.4469) und was der Bundesrat allgemein tue, um
die Situation zu verbessern (Ip. Wasserfallen, sp, BE; 19.4513). Überdies stellten sie
Fragen zur von Bundesrat Berset angekündigten externen Untersuchung (Ip. Studer;
19.4593). So hatte der Gesundheitsminister im Rahmen der Fragestunde erklärt, eine
detaillierte Analyse der Situation und der notwendigen Massnahmen in Auftrag gegeben
zu haben. 
Darüber hinaus dürfte die Medienberichterstattung auch in die Beratung der
Weiterentwicklung der IV in der Wintersession 2019 eingeflossen sein. Da stritt man
sich zu diesem Zeitpunkt noch darum, ob den Gutachten künftig Tonaufzeichnungen,
wie vom Ständerat gewünscht, anstelle eines schriftlichen Protokolls durch die
Gutachter, wie es der Nationalrat vorgeschlagen hatte, beigelegt werden sollten.
Benjamin Roduit, der ebenfalls zwei Interpellationen zum Thema verfasst hatte, verwies
im Rat auf verschiedene Fälle, in denen Gutachten unsorgfältig oder unsachgemäss
erstellt worden seien. Mit 114 zu 78 Stimmen bestätigte der Nationalrat die
Verpflichtung zu Tonaufzeichnungen, welcher der Ständerat bereis zuvor zugestimmt
hatte. Zudem stimmte der Nationalrat einstimmig der Schaffung einer Liste aus
Gutachterstellen und Sachverständigen, in denen die Anzahl begutachteter Fälle sowie
die Ergebnisse des Gutachtens bezüglich des Grads der attestierten Arbeitsunfähigkeit
enthalten war, zu. In seiner ersten Beratung hatte er sich auf eine Gutachterliste ohne
Grad der Arbeitsunfähigkeit beschränkt. Eine weitere in der Diskussion erwähnte
Forderung hatte das Parlament im Rahmen der Weiterentwicklung der IV bereits
umgesetzt: So schuf es eine Kommission aus Gutachterstellen, Ärzteschaft,
Wissenschaft und Patientenschaft, welche die Zulassung als Gutachterstellen, das
Verfahren zur Gutachtenerstellung und die Ergebnisse der medizinischen Gutachten
überwachen sollte. 2

Parteien, Verbände und Interessengruppen

Verbände

Arbeitnehmer, Gewerkschaften

Ein Fake-Inserat der Unia sorgte im September 2018 für einen kleinen Eklat. Wie
verschiedene Zeitungen berichteten, schaltete die Gewerkschaft bereits im August ein
Job-Inserat der fiktiven Firma «Meyer Info» auf mehreren Stellensuchportalen. Das
Inserat existierte dabei in zwei fast fast identischen Versionen, wobei es sich jeweils
entweder an Männer oder an Frauen richtete. Der frappante Unterschied: Das
angegebene Jahresgehalt für Frauen lag bei CHF 64'000, während die Männer für
dieselbe Stelle CHF 80'000 erhalten sollten. Dieser Unterschied blieb nicht lange
unbemerkt, worauf sich etwa auf dem Westschweizer Newsportal «Le Matin»
Nationalrätin Rebecca Ruiz (sp, VD) zum «skandalösen Unterschied» äusserte.
Im September deckte schliesslich das St. Galler Tagblatt mehrere Ungereimtheiten auf,
darunter auch, dass die Firma «Meyer Info» nicht im Handelsregister verzeichnet sei.
Bald wurden Vermutungen laut, dass die Inserate gefälscht und Teil einer politischen
Kampagne sein müssten. Auf Druck der Öffentlichkeit meldete sich schliesslich eine
Unia-Mitarbeiterin mit einem Tweet zu Wort: Die Gewerkschaft Unia, zitierte das St.
Galler Tagblatt den Tweet, habe das Inserat zur Unterstützung einer Kampagne
zugunsten der Lohngleichheit lanciert. Dabei hätten Influencer das Inserat gezielt
gestreut, um die Öffentlichkeit für das Anliegen zu sensibilisieren.
Der Zeitpunkt der Aufschaltung war nicht zufällig gewählt: Im Nationalrat wurde gegen
Ende September über eine Initiative zur Bekämpfung der Lohndiskriminierung
debattiert. Bei einigen Politikerinnen und Politikern sorgte die Unia-Kampagne denn
auch für Unmut: Ruiz, nun über die Fälschung aufgeklärt, zeigte sich verärgert, da es
genügend reale Fälle von Lohndiskriminierung gebe, die man hätte thematisieren
können, wie die Basler Zeitung festhielt. Die gleichen Töne schlug Thierry Burkhart (fdp,
AG) an: Wenn die Unia auf Fake-News zurückgreifen müsse, um die Notwendigkeit einer
Änderung aufzuzeigen, bestehe ja wohl kein realer Handlungsbedarf, kritisierte er.
Derweil hoben Flavia Wasserfallen (sp, BE) und Maya Graf (gp, BL) hervor, dass zwar das
Inserat gefälscht gewesen sei, durch die Kampagne aber auf «unkonventionelle» Art auf
ein durchaus bestehendes Problem aufmerksam gemacht worden sei. 3
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1) Ip. 15.4199; Mo. 16.3719; Blick, NZZ, TA, 20.2.16; So-Bli, 21.2.16; AZ, 26.2.16; NZZ, 8.3.16; NZZ, TA, TG, 11.3.16; SO, 29.5.16;
NZZ, SGT, TA, 11.6.16; Blick, 25.7.16; LZ, 26.7.16; BaZ, 24.8.16; BaZ, TG, WW, 25.8.16; BaZ, 31.8., 9.9.16; BaZ, 1.10.16; LZ, NZZ,
21.12.16; TA, 22.12.16
2) AB NR, 2019, S. 2192 ff.; Frage 19.5647; Frage 19.5700; Ip. 19.4469; Ip. 19.4481; Ip. 19.4498; Ip. 19.4513; Ip. 19.4592; Ip.
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30.11.19; NZZ, 5.12.19; AZ, Blick, NZZ, 10.12.19; Blick, 18.12., 19.12.19; TA, 21.12.19; So-Bli, 22.12.19; LT, 23.12.19; NZZ, 13.1.20; AZ,
18.1.20; Blick, 25.2., 26.2., 27.2.20; TA, 4.3.20
3) Le Matin, 31.08.2018 (online); AZ, LZ, SGT, 5.9.18; BaZ, TA, 8.9.18
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